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Verbandsgemeinde Westliche Börde

Öffentliche Bekanntmachung
der Stadt Kroppenstedt

Satzung 
über die Festlegung des Beitragssatzes für das Abrechnungsjahr 2015 
zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Ver-
kehrsanlagen der Stadt Kroppenstedt

Auf Grund der §§ 8 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), in der derzeit 
gültigen Fassung, in Verbindung mit §§ 2 und 6a Kommunalabgabenge-
setz für das Land Sachsen Anhalt vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 
405), in der derzeit gültigen Fassung, und § 7 der Satzung über die Erhe-
bung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der 
Stadt Kroppenstedt vom 17. Oktober 2002, zuletzt geändert am 06. Mai 
2010, beschließt der Stadtrat Kroppenstedt am 15.12.2016 die Satzung 
über die Festlegung des Beitragssatzes für das Abrechnungsjahr 2015 zur 
Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen 
der Stadt Kroppenstedt:

§ 1
Allgemeines

Der Beitragssatz wird für den Erhebungszeitraum 2015 aus den bis zum 
Stichtag 31.12.2015 anrechenbaren Investitionsaufwendungen (§ 3 Stra-
ßenausbaubeitragssatzung) und der zu veranlagenden beitragsfähigen 
Grundstücksgesamtfläche der Abrechnungseinheit (§ 2 Straßenausbaubei-
tragssatzung) errechnet.

§ 2
Beitragssatz

Der umzulegende Gesamtbetrag der Investitionsmaßnahmen in der Ab-
rechnungseinheit Kroppenstedt wird geteilt durch die gewichtete Ge-
samtquadratmeterzahl der in der Abrechnungseinheit befindlichen Grund-
stücksfläche (vervielfacht mit Zuschlägen nach Art und Maß der Nutzung).
Der Beitragssatz zur Vorausleistung je Quadratmeter gewichteter Grund-
stücksfläche beträgt für das Abrechnungsjahr 2015  0,07561 €/m².

§ 3
Inkrafttreten

1. Diese Satzung tritt rückwirkend zum 31.12.2015 in Kraft.

2.  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festlegung des Beitragssatzes 
zur Vorausleistung für das Abrechnungsjahr 2015 zur Erhebung wie-
derkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt 
Kroppenstedt vom 17.12.2015 außer Kraft.

Kroppenstedt, 15.12.2016

                     
Willamowski
Bürgermeister                          Siegel 

Verbandsgemeinde Westliche Börde

Öffentliche Bekanntmachung
der Stadt Kroppenstedt

Satzung 
über die Festlegung des Beitragssatzes zur Vorausleistung zu den vor-
aussichtlichen Investitionsaufwendungen des Haushaltsjahres 2016 
für straßenbauliche Maßnahmen zur Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt Kroppenstedt

Auf Grund der §§ 8 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), in der derzeit 
gültigen Fassung, in Verbindung mit §§ 2 und 6a Kommunalabgabenge-
setz für das Land Sachsen Anhalt vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 
S. 405), in der derzeit gültigen Fassung, und § 7 der Satzung über die 
Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen 
der Stadt Kroppenstedt vom 17. Oktober 2002, zuletzt geändert am 06. 
Mai 2010, beschließt der Stadtrat Kroppenstedt am 15.12.2016 die Sat-
zung über die Festlegung des Beitragssatzes der Vorausleistung zu den 
voraussichtlichen Investitionsaufwendungen des Haushaltsjahres 2016 für 
straßenbauliche Maßnahmen zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für 
die öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt Kroppenstedt:

§ 1
Allgemeines

Der Beitragssatz wird für den Erhebungszeitraum 2016 aus den bis zum 
Stichtag 31.12.2016 voraussichtlich anrechenbaren  Investitionsaufwen-
dungen (§ 3 Straßenausbaubeitragssatzung) und der zu veranlagenden 
beitragsfähigen Grundstücksgesamtfläche der Abrechnungseinheit (§ 2 
Straßenausbaubeitragssatzung) errechnet.

§ 2
Beitragssatz

Der umzulegende Gesamtbetrag der Investitionsmaßnahmen in der Ab-
rechnungseinheit Kroppenstedt wird geteilt durch die gewichtete Ge-
samtquadratmeterzahl der in der Abrechnungseinheit befindlichen Grund-
stücksfläche (vervielfacht mit Zuschlägen nach Art und Maß der Nutzung).
Der Beitragssatz zur Vorausleistung je Quadratmeter gewichteter Grund-
stücksfläche beträgt für das Abrechnungsjahr 2016  0,00130 €/m².

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Kroppenstedt, 15.12.2016

                     
Willamowski
Bürgermeister                          Siegel 
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